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Satzung zur Änderung der Abgabenordnung 
der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 
in der Fassung vom 8. Februar 2012 
 
 
Aufgrund der § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die 
Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-West-
falen (Kunsthochschulgesetz – KunstHG) vom 
13. März 2008 (GV.NRW S. 195) – zuletzt neu 
gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes zur Ände-
rung des Kunsthochschulgesetzes und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften im Hochschulbereich 
vom 25.03.2021 (GV.NRW S. 331) – hat die 
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf fol-
gende Ordnung erlassen: 
 
 
 

Artikel I 
 
Die Abgabenordnung der Robert Schumann 
Hochschule Düsseldorf in der Fassung vom 8. 
Februar 2012 (Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 54) 
wird wie folgt geändert: 
 
1) Der Titel wird wie folgt neu gefasst: 

„Abgabenordnung der Robert Schumann Hoch-
schule Düsseldorf in der Fassung vom 31. Janu-
ar 2024“. 
 
2) § 3 Absatz 3 wird wie folgt als Absatz 3 

und 4 neu gefasst: 

„(3) Für das Jungstudierendenstudium erhebt die 
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf einen 
Beitrag in Höhe von EUR 300,- pro Semester. 
Für Jungstudierenden-Ensembles gemäß § 4 
Absatz 3 der Studienordnung des Instituts 
‚Schumann Junior‘ wird ein verminderter Beitrag 
von EUR 100,- pro Ensemblemitglied erhoben. 
(4) Auf Antrag wird im Falle, dass ein Geschwis-
terkind oder mehrere Geschwisterkinder für das 
Jungstudierendenstudium in der Robert Schu-
mann Hochschule Düsseldorf eingeschrieben 
sind, pro eingeschriebenem Kind ein Nachlass 
von einem Drittel gestattet („Geschwisterrege-
lung“). Diese Regelung gilt nicht für Jungstudie-
renden-Ensembles gemäß Absatz 3 Satz 2.“ 
 
3) Der Ausfertigungsvermerk wird wie folgt 

neu gefasst: 

„Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des 
Senats der Robert Schumann Hochschule Düs-

seldorf vom 8. Februar 2012. Zuletzt geändert 
aufgrund des Beschlusses des Senats der Ro-
bert Schumann Hochschule Düsseldorf vom 31. 
Januar 2024.“ 
 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Amts- und Mitteilungsblatt der Robert 
Schumann Hochschule Düsseldorf in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Se-
nats der Robert Schumann Hochschule Düssel-
dorf vom 31. Januar 2024. 
 
 
Düsseldorf, den 6. Februar 2024 
 
 

Der Rektor 
der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 

 
 
 
 
 
 

Prof. Thomas Leander 
 


